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BVergG 2002 §163;

B-VG Art17;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Bei "Berichtigung und Vorreihung unseres rechnerisch fehlerhaften Angebotes", "Nichtausscheidung unseres

Angebotes bei Fehlen der gesetzlichen Voraussetzungen" sowie "Erteilung des Zuschlags an den Best- bzw.

Billigstbieter" handelt es sich um (privatwirtschaftliche) Akte des ö entlichen Auftraggebers im Vergabeverfahren, für

deren Setzung der Vergabekontrollbehörde im Nachprüfungsverfahren keine Zuständigkeit und der B n insoweit kein

subjektives Recht im Nachprüfungsverfahren zukommt (Hinweis E 27. Jänner 2006, 2005/04/0202).
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